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Dem Andenken meines Vaters



VII

Vorwort

Seit der 13.Auflage erscheint das Lehrbuch »Staatsrecht II – Grundrechte« – ebenso
wie das Lehrbuch »Staatsrecht I – Staatsorganisationsrecht« im Verlag Franz Vahlen.
Das Anliegen beider Lehrbücher ist unverändert geblieben. Sie wenden sich in erster
Linie an die Studierenden des Staatsrechts und unternehmen den Versuch, dieses um-
fassende, in stetemWachstum begriffene und nicht leicht zugängliche Rechtsgebiet dis-
kursiv zu behandeln. Wie im Staatsorganisationsrecht spielt auch bei der Darstellung
der Grundrechte die Rechtsprechung des BVerfG eine herausragende Rolle. Sie steht
im Zentrum der Darstellung; den Leitentscheidungen wird deshalb am Ende eines je-
den Kapitels besonderer Raum gewidmet. In gleicher Weise verfolgt dieses Buch das
Ziel, das Bewusstsein für grundrechtliche Problemstellungen zu wecken und den Leser
zu kritischem Umgang mit der verfassungsrechtlichen Judikatur zu bewegen. Denn
nicht nur die Freiheit, sondern auch die Freiheitsrechte müssen täglich neu erobert
werden und stellen den Grundrechtsinterpreten stets vor neue Fragen.

Eine wachsende Rolle spielt auch die Gewährleistung von Menschenrechten auf euro-
päischer Ebene. Deshalb werden bei der Behandlung der einzelnen Grundrechte zum
Vergleich die Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK), die für alle Mitglieder des Europarats gilt, und der Europäischen Grund-
rechtecharta (GRCh 2007) herangezogen, die seit Inkrafttreten des Reformvertrags
geltendes Recht ist.

Das vorliegende Lehrbuch wird durch Kontrollfragen und Antworten ergänzt, die der
Wiederholung und Vertiefung des Stoffes dienen und im Internet abgerufen werden
können. An gleicher Stelle finden sich Hinweise auf neuere Publikationen des Autors.

Mein Dank gilt Susanne Küpper und Ute Mersmann für ihre hilfreiche Unterstützung
bei der Erstellung der Neuauflage.

Dies ist die letzte Auflage, die in alleiniger Autorschaft von mir erscheint. Die folgende
Auflage wird von Frau Professorin Ann-Katrin Kaufhold (Universität München) und
Herrn Professor Thomas Wischmeyer (Universität Bielefeld) bearbeitet.

Osnabrück, im Juni 2021 Jörn Ipsen
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